
Änderung der 1. Tierhaltungsverordnung im Bereich der 
Zuchtsauenhaltung 
 
 

Gesetzlicher Rahmen der Haltung von Zuchtsauen 

 

 Österreich/EU 

vor 01.01.2013 

(Altgebäude) 

EU nach dem 

01.01.2013 

Österreich neu 

ab 01.01.2013 

Zeiträume mit 

Einzelhaltung im 

Kastenstand bzw. 

Ferkelschutzkorb  

   

Abferkelbucht – vor dem 

Abferkeln 

7 7 5 

Abferkelbucht - 

Säugezeit  

28 28 28 

Deckbereich 124 38 10 

Summe je Trächtigkeit 159 73 43 

Summe je Jahr                

(2,3 Trächtigkeiten) 

365 168 99 

    

Zeiträume Gruppenhaltung 

– freie Bewegung 

   

Gruppenbucht 0 86 116 

Summe je Jahr 0 197 266 

 

 

Zusätzliche Elemente der neuen Regelung: 

Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes sollen neue Systeme geprüft 

werden, die eine weitere Reduzierung der Zeit der Fixierung in Ferkelschutzkörben 

während der Säugezeit (vorerst noch die volle Säugezeit von 28 Tagen) ermöglichen. 

Die neu einzurichtende Fachstelle für Tierhaltung und Tierschutz soll einen wichtigen 

Beitrag leisten, um neuartige Haltungssysteme zu begutachten 

 

 


